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tions. En attendant, nous ne manquerons pas de faire préparer les données statisti
ques4 dont vous signalez l’utilité dans votre lettre du 8 courant.

MM. Philippin et Gavard arriveront à Paris, si nous sommes bien informés, dans la 
journée du 14. Vous pourrez leur donner connaissance de vos instructions, en les 
engageant à s’abstenir de toutes démarches personnelles du genre de celles qu’ils ont 
faites à Paris l’année dernière et dont votre rapport du 1er décembre 1880 nous a 
rendu compte.5 Il est en effet dans l’intérêt des négociations qu’une pensée et une 
impulsion uniques y président.

Si le renvoi de huitaine dont vous a parlé M. Mariani est effectivement proposé, 
vous pourrez communiquer à la délégation française les projets de traités pour les 
deux raccordements6, afin que l’examen en soit fait dans cette intervalle. Nous atten
dons votre rapport sur la situation, en particulier sur les ouvertures de principe qui 
auront pu être faites dès le début des négociations par la délégation française.

4. Vgl. dazu das Tableau général des recettes de péages et des marchandises expédiées pour la 
sortie pour la Haute-Savoie. Au Bureau des péages dans l’Année 1880 (E 13 (B )/92).
5. Vgl. Nr. 181.
6. E 13 (B )/92 .
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A. Roth, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

N. Droz

B Berlin, 5. April 1881

Ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den Bericht der National-Zeitung (Nr. 161. 
5. April 1881)1 über die gestrige Reichstagssitzung zu übermitteln. Über die Vorge
schichte des W indhorst’schen Antrags2 ist mir von gutunterrichteter Seite noch mit- 
getheilt worden, die Linke sei anfänglich eher geneigt gewesen, gegen den Antrag zu 
stimmen, es sei ihr dann aber insinuirt worden, der Kronprinz setze sehr grossen

1. Nicht abgedruckt.
2. Der Antrag Windthorst lautete wie folgt: Der Reichstag wolle beschliessen: den Reichskanzler
zu ersuchen, auf eine Vereinbarung mit den Regierungen anderer Staaten hinzuwirken,
wodurch jeder solcher Vereinbarung beitretende Staat sich verpflichtet,
(a) den Mord oder den Versuch des Mordes, welche an dem Oberhaupt eines der Vertragsstaa

ten verübt worden sind,
(b)die zwischen Mehreren getroffene Verabredung des unter a bezeichneten Verbrechens, 

auch wenn es zum Beginn dieses Verbrechens nicht gekommen ist,
(c) die öffentliche Aufforderung zu dem unter a bezeichneten Verbrechen, sowohl gegen seine 

eigenen Angehörigen, als auch gegen die in seinem Gebiete sich aufhaltenden Fremden mit 
Strafe zu bedrohen,

(d) einen in seinem Gebiete sich aufhaltenden Ausländer, welcher das unter a bezeichnete Ver
brechen begangen hat, auf Ansuchen der Regierung des Staats, in welchem das Verbrechen 
verübt worden, an letzteren auszuliefern (E 2300 Berlin 4).
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Werth auf die Mitwirkung der liberalen Elemente des Reichstages und da die Linke 
wünsche, mit dem Kronprinz gut zu stehen, habe man sich entschlossen, jede Opposi
tion aufzugeben. Auch die Perspective der Wahlen dürfte mitgewirkt haben. Dem 
Reichskanzler, meint man, liege die Haltung der Sezessionisten und des Fortschrittes 
nicht ganz recht; er hätte offenbar vorgezogen, diese Fraktionen in der Opposition zu 
sehen, um ihnen bei den Wahlen mit dem odium dieser Opposition recht wirksam 
entgegentreten zu können.

Dass ich in meinem gestrigen Telegram3 der bezüglichen Erklärung der Fraktion 
der Polen nicht erwähnte, wollen Sie gefälligst einem Versehen zuschreiben.

Da die Regierung sich gar nicht vernehmen liess, ist man betreffend die Verwer- 
thung des Reichstagsbeschlusses immer noch lediglich auf Vermuthungen angewie
sen. Meine Collegen wissen hierüber ebenfalls nichts.

Es wird indessen da und dort die Meinung vertreten, die deutsche Regierung 
werde nicht die Initiative ergreifen, sondern abwarten, dass Russland seine Mitwir
kung nachsuche, was zweifelsohne entweder schon geschehen oder doch in der aller
nächsten Zeit erfolgen wird. Und was dann? Die Vermuthung liegt nicht ferne, dass 
man etwa die Form von Interpretationserklärungen betreffend die Auslieferungsver
träge wählen dürfte. Daran, dass in Bälde irgend etwas geschehen wird, zweifelt man 
nicht mehr. Dem Fürsten Bismark ist nach der Ansicht der Politiker durch den 
Reichstagsbeschluss ein willkommener Anlass gegeben, Frankreich in erster Linie in 
Verlegenheit zu bringen. Entweder lehnt die franz. Regierung ab und entfremdet sich 
dadurch Russland oder aber sie macht mit und dann ist sie, bezw. Gambetta im 
Innern compromitirt. Einstweilen glaubt man entschieden an die erste Alternative. 
Auch von England erwartet man, dass es sich nicht international binden werde.

Gegen uns dauert die Hetze immer noch fort. Die absurdesten Sensationslügen 
von 1870 her werden wieder aufgefrischt, um Stimmung zu machen. Auch in libera
len Kreisen heisst es, so könne es in der Schweiz nicht weiter gehen und dergl. mehr.

Dass Rumänien mit so viel empressement vorgeht und noch in aller Eile ein Frem
dengesetz erlassen will, ist, wie mir aus gut unterrichteter Quelle gemeldet worden, 
dem Einflüsse hiessiger Diplomaten zuzuschreiben und hängt eng zusammen mit 
dem Bestreben der rumänischen Regierung, hiedurch die Anerkennung des König
reiches möglichst rasch und glatt zu erlangen.

Ich lege ein specimen der oben erwähnten Press-Hetze bei. (Das Kleine Journal 
Nr. 93. 4. April 1881.)4 Auch die «Post» argumentirte gestern ähnlich. Ebenso 
wüthete die N[ord] D[eutsche] Allgem/eme/ Zeitung, namentlich gegen England.

3 . N ich t abgedruckt.
4. N ich t ab gedruckt.
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